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(Straßen-)Bebauungsplan 
1. Änderung "Verlegung B246 / Brückenbau zur B96"
(Hervorgehobene Flächen)

Entwurf

100604020

1. Änderung des (Straßen-) Bebauungsplans "Verlegung B246 / Brückenbau zur B96" (hervorgehobene Flächen)

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom __.__.20__ 
und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. 
Sie ist hinsichtlich der planungsrechtlichen Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu 
zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Siegel: 
            …………………………………………………(öffentlich bestelltes Vermessungsbüro)

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S.3634), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist.
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), die 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung PlanZV), in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBI. 
I/18, [Nr.39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBI. I/23, [Nr.18]). 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323).

1. Straßenverkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
Aufschüttungen bzw. Abgrabungen des natürlichen Geländes sind zur Herstellung der 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen innerhalb des Geltungsbereiches zulässig.

Textliche Festsetzung

Planunterlage

614Bestandsgebäude Flurstücksnummer

Einfriedung (Zaun) 39.49 Höhenpunkte in 
Meter über DHHNBaumbestand mit Nr.

Flurstücksgrenzen

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststungen von 
jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind im Amtsblatt für die 
Stadt Zossen am .................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB und weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB)  hingewiesen worden. Die Satzung ist gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB damit am .................. in Kraft getreten.

Stadt Zossen, den
Die Bürgermeisterin

Ausfertigung
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu 
ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom ........................ übereinstimmt. 
Ausgefertigt, Stadt Zossen, den

Die Bürgermeisterin

Satzung
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am  .................... den Bebauungsplan gemäß § 10 
BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung  gebilligt.

Stadt Zossen, den
Die Bürgermeisterin

Verfahrensvermerke 
Aufstellung
Der Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung des (Straßen-)Bebauungsplanes "Verlegung B246/ Brücken-
bau zur B96" ist am 25.09.2024 durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen gefasst worden.

Stadt Zossen, den
Die Bürgermeisterin

  ohne Maßstab              © OpenstreetMap-Mitwirkende

Legende Festsetzungen durch Planzeichen

sonstige Planzeichen
Grenze des Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) Ursprungsplan

1. Änderungsbereich

Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzes 
(nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB)

Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Notte-Niederung" 

Flächen für den Verkehr (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie
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